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RECHTSGRUNDLAGE 
 
Gesetz über die Vermeidung und Sanie-
rung von Umweltschäden (in Kraft seit 
14.11.2007) 
 
Das Gesetz dient der Umsetzung der EU-
Richtlinie vom 21.04.2004 über Umwelt-
haftung und zur Vermeidung und Sanie-
rung von Umweltschäden. (2004/35/EG)  
 
Diese Richtlinie und das Umweltschadens-
gesetz (USchadG) befassen sich mit der 
Vermeidung und Sanierung von Schä-
den an Wasser, Boden und Natur. Scha-
densersatzansprüche geschädigter Per-
sonen nach Verletzung ihrer Rechtsgüter 
sind nicht Gegenstand des USchadG. 
(hier ist das Umwelt-Haftungsgesetz he-
ranzuziehen) 
 

ZIEL; INHALT 

Das Gesetz kommt bei „Umweltschäden" 
zur Anwendung, die von einem Verantwort-
lichen verursacht werden.  

Ein Umweltschaden ist dabei die Schädi-
gung von Arten und natürlichen Le-
bensräumen, von Gewässern oder von 
Böden. Konkret:  

• die Artenvielfalt / Biodiversität 
(Bundesnaturschutzgesetz) 

• die natürlichen Lebensräume  
(Bundesnaturschutzgesetz) 

•  die Gewässer (Wasserhaushalts-
gesetz) 

• den Boden (Bundesbodenschutz-
gesetz).  

Auslöser des Umweltschadens ist eine 
„berufliche Tätigkeit" eines Verantwortli-
chen. In Anlage 1 zum USchadG werden 
bestimmte berufliche Handlungen aufgelis-
tet. Beispiele 

• Abfallwirtschaft: Einsammeln, Be-
förderung, Verwertung, Beseitigung 

• Herstellung, Verwendung von ge-
fährlichen Chemikalien und spe-
ziell Pflanzenschutzmitteln 

• Transport von Gefahrgütern usw. 

Es gilt eine Gefährdungshaftung, auf ein 
Verschulden kommt es nicht an. 

Bei allen sonstigen beruflichen Tätigkei-
ten begründet das USchadG eine Verant-
wortlichkeit für Schädigungen von Arten 
und natürlichen Lebensräumen, sofern der 
Verantwortliche vorsätzlich oder fahrläs-
sig gehandelt hat.  

PFLICHTEN; BEFUGNISSE  

Der für einen Umweltschaden Verantwortli-
che hat folgende Pflichten:  

• Informationspflicht. 

• Gefahrenabwehrpflicht 

• Sanierungspflicht 

• Kostentragungspflicht 

 
Betroffene und anerkannte Umweltver-
bände haben das Recht, bei der zuständi-
gen Behörde die Durchsetzung einer Sa-
nierung zu beantragen. Die nach dem 
Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannten 
Umweltverbände können gegen Entschei-
dungen der Behörde oder das Unterlassen 
einer Entscheidung klagen. 
 

KONSEQUENZEN 
 
Die echten Umweltschäden werden durch 
die bislang am Markt existierenden Um-
welthaftpflicht - Versicherungsmodelle wei-
testgehend nicht gedeckt. Die Umwelt-
schadensversicherung wird parallel ne-
ben einer Betriebshaftpflichtversicherung 
und Umwelthaftpflichtversicherung als ei-
genständiger "Baustein" angeboten (wer-
den).  
 
Der Versicherungsschutz einer Umwelt-
schadensversicherung erstreckt sich auf 
die Sanierung eines Umweltschadens. 
Auch ergänzende Sanierungen und Aus-
gleichssanierungen sollten Gegenstand der 
Umweltschadensversicherung sein. 
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